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Auszug aus dem Entwurf der Kulturpolitischen Leitlinien zum Teil Bibliotheken, Literatur, Neue Medien

Halle liest

Mit dem prägnanten Slogan »Schock Deine Eltern – lies ein Buch« macht die Stadtbibliothek mit Witz und Esprit auf sich aufmerksam. 
Eingebettet in ein Netz aus bedeutenden Bibliotheken der Stadt Halle [Universitäts- und Landesbibliothek, Bibliotheken in den Franckeschen Stiftungen, Bibliothek der Leopoldina, Marienbibliothek] besteht die Stadtbibliothek aus der Zentralbibliothek im Zentrum der Stadt, der Musikbibliothek, der Fahrbibliothek und drei Zweigstellen [Nord, Süd und West]. Die Stadtbibliothek spricht ein sehr breites Publikum an.  Für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren kostenfrei, ist für jede Zielgruppe ist ein umfangreiches Angebot unterschiedlicher Medien bereitzuhalten.Gefördert wird die Lesefähigkeit und die Medienkompetenz, unterstützt wird lebenslanges Lernen für eine nachhaltige Teilhabe an der Wissensgesellschaft. Das kürzlich beschlossene Bibliotheksgesetz von Sachsen-Anhalt stärkt die Bedeutung und die Stellung der öffentlichen Bibliotheken als wichtige außerschulische Bildungseinrichtung.
Die Stadtbibliothek wird stets ein entscheidender Stützpfeiler kommunaler Kulturpolitik bleiben.

Die Errichtung eines Kommunales Bildungszentrums, welches die Stadtbibliothek, eine Berufsschule und die Volkshochschule am Hallmarkt, im Herzen der Stadt zusammenführt, entsteht ein bildungspolitisches Zentrum im Sinne eines multimedialen Kommunikations- und Bildungszentrums, welches insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen Wissen strukturiert verfügbar machen kann. Für die Einrichtungen wird die Leistungsfähigkeit allein durch gemeinsame Nutzung des Potentials an Technik, Räumen und Besuchern steigen.

Der Förderkreis der Schriftsteller vertritt die Interessen des überwiegenden Teils der halleschen Autorinnen und Autoren, der gleichzeitig effiziente Möglichkeiten der Autorenförderung entwickelt hat. Er erhält auch weiterhin den wesentlichen Anteil der städtischen Literaturfördermittel.

Die Stadt bekennt sich mit dem »Stadtschreiber« Stipendium zur Förderung des literarischen Schaffens hallescher Schriftsteller, eine Öffnung auch für auswärtige Autoren wird angestrebt.
Mit der Initiative »Halle liest« stehen jedes Jahr  Autoren deren Leben, Schreiben und Dichten mit der Geschichte der Saalestadt verknüpft sind, im Mittelpunkt.  Unterstützt durch viele Partner und Unterstützer, konnte sich diese Initiative zu einer beachtlichen städtischen Lese- und Vorlesebewegung entwickeln, die auch in den kommenden Jahren fortzuführen ist.
Dazu habe ich in der Sitzung des Kulturausschusses am 15.2.2012 für den verein wie folgt Stellung genommen:
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· Halle hat neben den genannten bedeutenden Bibliotheken und unserer Stadtbibliothek eine weitere Vielzahl von öffentlich zugänglichen Bibliotheken. Mit diesem Bibliotheksnetz wird m.E. bisher ungenügend für unsere Stadt geworben. In den Leitlinien ist dieses Netz noch deutlicher hervorzuheben.

· Die gegenwärtige Struktur der Stadtbibliothek mit der Zentralbibliothek, ihren Zweigstellen, der Musik- und der Fahrbibliothek wird zwar beschrieben, aber es fehlt die Festschreibung in dieser Form oder in welcher Form sie künftig bestehen soll.

· Die Kostenfreiheit für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren ist ungenau beschrieben, die Kostenfreiheit bezieht sich auf die Ausleihe von Medien, innerhalb der Bibliothek ist die Benutzung für jedermann kostenlos. Wenn die Kostenfreiheit der Ausleihe für Kinder und Jugendliche stets erhalten bleiben soll, sollte dies auch in den Leitlinien festgeschrieben werden.

· Weil die Zweigbibliotheken weder finanziell noch räumlich das gesamte Medienspektrum anbieten können, sind sie als Familienbibliotheken ausgerichtet, die Sachliteratur ist vorrangig in der Zentralbibliothek zu finden. Diese Strukturierung sollte, wenn sie denn zukünftig Bestand haben soll, festgehalten werden. 

· Die Stadtbibliothek hat ca. 14 000 Nutzer, wovon  über 1000 aus dem Saalekreis kommen, sie erfüllt damit auch eine Aufgabe als Oberzentrum.

· Mit 14 000 Nutzern, was ca. 6% der Einwohnerzahl entspricht, rangiert sie aber gleichzeitig am hinteren Ende vergleichbarer Großstadtbibliotheken. Die hohen Ausleihzahlen der Bibliotheksnutzer, im Durchschnitt leiht jeder Nutzer zwei Medien pro Woche aus, zeigen aber, dass die Bibliothek ein hervorragendes Medienangebot hat. Davon wissen aber noch zu wenig Hallenser. Das beweist, dass die Bibliothek zu wenig im öffentlichen Raum präsent ist und - wenn überhaupt-  nur als eine in der Stille arbeitende Einrichtung wahrgenommen wird.

· Vor allem die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ist eine der wichtigsten Aufgaben und sollte trotz guter Ansätze verstärkt werden. Dies sollte in den Leitlinien stehen.

· Es fehlt ein eindeutiges Bekenntnis zu aktuellen Medien in der Stadtbibliothek, der Hinweis auf „unterschiedliche“ Medien geht in die richtige Richtung, jedoch sagt Unterschiedlichkeit allein nichts aus, wenn die Medien nicht aktuell sind. Neben den vorzuhaltenden Klassikern spielt der Faktor Aktualität bei den Bibliotheksmedien die entscheidende Rolle.

· Das erwähnte Bibliotheksgesetz des Landes betont zwar die Wichtigkeit von öffentlichen Bibliotheken, beschreibt ihre Aufgaben, enthält aber nur Kann-Bestimmungen. Dieses Gesetz hilft uns wenig, wir sollten uns mit Bürgerstolz auf uns selbst besinnen und unsere Bibliothek schützen und stärken und ihr den gebührenden Platz  einräumen.

· Es war richtig, die Stadtbibliothek zu erweitern und die Volkshochschule ins Stadtzentrum zurückzuholen, aber von Synergieeffekten durch gemeinsame Nutzung von Technik und Räumen eines damit entstandenen kommunalen Bildungszentrums am Hallmarkt, bestehend aus Stadtbibliothek, Berufschule und Volkshochschule, ist mir bisher lediglich bekannt, dass die Stadtbibliothek Lehrmaterial, das von den Kursteilnehmern in der Volkshochschule benötigt wird, in ihren Bestand aufgenommen hat.  Ansonsten nützt das modernste kommunale Bildungszentrum  nichts, wenn ihm die Leser davonlaufen, weil die vorgehaltenen Medien nicht attraktiv und aktuell genug sind.

· Zusammenfassend erscheint der Abschnitt zur Stadtbibliothek in den Leitlinien als Beschreibung des Istzustandes ohne verlässlichen Fahrplan zur künftigen Entwicklung. Obwohl sich z.B. bei den neuen Medien geradezu eine Revolution abspielt, wird nicht erwähnt, dass die Stadtbibliothek von dieser Entwicklung z.Zt. noch abgekoppelt ist. Es wird dazu auch keine Zielstellung genannt.
· Deutlich wird aus den Leitlinien jedoch die eindeutige Priorisierung der Musik vor dem Lesen: Die Qualität der halleschen Bibliothekslandschaft steht der Musiklandschaft aber nicht nach. 
Dies spiegelt sich jedoch im Entwurf der Leitlinien nicht wieder. 
Bezogen auf die Musik wird von „Forcierung der Aktivitäten“ gesprochen und festgestellt, dass die Angebote intensiver kommuniziert werden müssen. Das Bedürfnis nach intensiver Kommunikation haben wir aber ebenso beim guten Angebot der Stadtbibliothek.

· Zu den neuen Medien außerhalb der Stadtbibliothek,  wie schnelles Internet und W-LAN für die gesamte Stadt, steht nichts in den Leitlinien.

· Gibt es spezielle städtische Literaturfördermittel, deren wesentlichen Anteil der Förderkreis der Schriftsteller erhalten soll? Ich halte es für fragwürdig, dies in den Leitlinien festzuschreiben.

· Die Initiative „Halle liest“ lebt bisher wesentlich von der Initiative einer Einzelperson und der Förderung durch den Landesheimatbund. Wenn sich die Stadt in den Leitlinien verpflichtet, diese Initiative fortzuführen, muss sie diese auf eine städtische Basis stellen, denn sie kann sich nicht für etwas verpflichten, worauf sie keinen bestimmenden Einfluss hat. 

· Es fehlt eine Festlegung für die Überprüfung und Aktualisierung nach einer bestimmten Zeit bzw. die Geltungsdauer der Leitlinien.

Wolfgang Kupke
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Anhang: Abschnitt aus dem Bibliotheksgesetz des LSA


Öffentliche Bibliotheken

(1) Die Kommunen und die Gemeindeverbände können im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Bibliotheken unterhalten (öffentliche Bibliotheken). Öffentliche Bibliotheken sind für jedermann zugänglich und sollen gut erreichbar sein. Die Erreichbarkeit im Sinne des Satzes 2 kann auch durch die Zusammenarbeit und die Abstimmung mit anderen Bibliotheken sichergestellt werden.

(2) Öffentliche Bibliotheken sind Teil des Bildungssystems und dienen der schulischen, beruflichen, allgemeinen und kulturellen Bildung, der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz sowie der Pflege von Sprache und Literatur. Sie unterstützen in besonderer Weise die Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen und tragen insbesondere mit der Bereitstellung fremdsprachiger Literatur und der Durchführung interkultureller Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung bei.

(3) Der Bestand der öffentlichen Bibliotheken berücksichtigt sowohl aktuelle Lese- und Informationsbedürfnisse als auch den Kernbestand allgemeiner literarischer, kultureller, gesellschaftlicher, naturwissenschaftlicher und technischer Bildung. Darüber hinaus sammeln und bewahren die öffentlichen Bibliotheken in der Regel Literatur und Medien, die die lokale Geschichte, örtliche Ereignisse und bedeutende lokale Persönlichkeiten betreffen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Heimat- und Brauchtumspflege.

(4) Öffentliche Bibliotheken halten nach Möglichkeit ihren Medienbestand aktuell und bieten ihren Nutzern Zugang zu modernen Medien. Sie stehen unter fachlicher Leitung.
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